
Kamen gemeinsam gestalten.

Mobilitäts- und Verkehrsausschuss, 

Planungs- und 

Stadtentwicklungsausschuss, 

Umwelt- und Klimaschutzausschuss

1. gemeinsame Sitzung | 28.02.2024

der Stadt Kamen



TOP 1 Einwohnerfragestunde

TOP 2 Lkw-Lenkungskonzept für die Stadt Kamen
hier: Vorstellung durch das Büro Richter, Richard, Aachen

TOP 3 Lärmaktionsplan der Stadt Kamen, 4. Runde
hier: Einbringung und Vorstellung durch das Büro Richter, Richard, Aachen

TOP 4 Optimierung der Fahrradstraße „Bahnhofstraße“
hier: Vorstellung des Konzeptes durch die Verwaltung

TOP 5 Modal-Split Untersuchung für die Stadt Kamen
hier: Bericht der Verwaltung

TOP 6 Mitteilungen der Verwaltung und Anfragen
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TOP 2 Lkw-Lenkungskonzept für die Stadt Kamen
hier: Vorstellung durch das Büro Richter, Richard, 
Aachen
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Lkw-Lenkungskonzept

Stadt Kamen

Dipl.-Ing. Jochen Richard
PLANUNGSBUERO RICHTER-RICHARD, Aachen/Berlin
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Bestandsaufnahme
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Grundlagenermittlung

▪ Flächennutzungsplan 

o 11 Industrie-/ Gewerbegebiete im Stadtgebiet

o 6 Industrie-/ Gewerbegebiete unmittelbar außerhalb Stadtgrenze

▪ Einzelne Ziel- und Quellpunkte für den Lieferverkehr 

    (z. B. größere Einzelhandelsstandorte, Tankstellen)

▪ Schwerverkehrsaufkommen im Straßennetz

▪ Verkehrsinfrastruktur für Lkw 

    (klassifiziertes Straßennetz, straßenverkehrsrechtliche Anordnungen,

    beschlossene Lkw-Vorrangrouten)
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Bestandsaufnahme Gewerbegebiete
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Bestehende Beschilderung
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Bestehende Beschilderung
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Lkw-Befragung
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Grundlagen der Befragung

▪ Befragung an fünf Standorten (Lünener Straße, Lindenallee, Werver
Mark, Münsterstraße, Unnaer Straße)

▪ Gründe für die Standortwahl

o Vorliegende Beschwerdelage auf Lünener Straße, Werver Mark
und Lindenallee

o Nord-Süd-Achse im Zentrum mit hoher Verkehrsbedeutung

▪ Erhebung von Fahrtquelle, nächstem Ziel, Lkw-Ladung, Grund für
Routenwahl

▪ Befragung von 6:00 bis 10:00 Uhr und von 15:00 bis 19:00 Uhr

▪ Verkehrszellen für Stadtgebiet und Umlands zur Verortung Herkunft/
Ziel Lkw-Verkehr -> lokale, regionale und Fernverkehre
identifizierbar
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Verkehrszelleneinteilung
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Befragung an fünf Standorten (Lünener Straße, Lindenallee, Werver Mark, 
Münsterstraße, Unnaer Straße) 

▪ 2 % der Lkw-Fahrten Lieferfahrten im Binnenverkehr

▪ 49 % der Lkw-Fahrten im Durchgangsverkehr (vorwiegend im
lokalen Verkehr) – hauptsächlich die Beziehung:
o Bönen – Unna (Werver Mark)
o Bergkamen – Unna (Münsterstraße)

▪ Etwa 60 % der Lkw-Fahrten nutzen innerstädtischen Straßen als
Abkürzung und nachrangig als Umfahrung von Staus auf der
Autobahn

▪ 49 % aller Lkw-Fahrten sind dem Quell-Ziel-Verkehr zuzuordnen:
o Knapp die Hälfte davon regionaler Verkehr

Ergebnisse der Lkw-Befragung
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Drei Seznarien zur Ermittlung des Verlagerungspotenzials 

▪ Szenario 1:
o Binnenverkehr zu 0 % verlagerbar
o Ziel- und Quellverkehr zu 10 % verlagerbar
o Durchgangsverkehr: überregional 90%, regional 60 %, lokal 10 %

verlagerbar

▪ Szenario 2:
o Binnenverkehr zu 0 % verlagerbar
o Ziel- und Quellverkehr zu 10 % verlagerbar
o Durchgangsverkehr: überregional 90%, regional 90 %, lokal 10 %

verlagerbar

▪ Szenario 3:
o Binnenverkehr zu 0 % verlagerbar
o Ziel- und Quellverkehr zu 10 % verlagerbar
o Durchgangsverkehr: überregional 90%, regional 90 %, lokal 90 %

verlagerbar

Verlagerungspotenzial & Gesamteinschätzung
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Verlagerungspotenzial bei Szenario 3 mit im Mittel 46 % am größten

Verlagerungspotenzial & Gesamteinschätzung

Anzahl Lkw 

IST
Szenario 1 Szenario 2 Szenario 3

Anteil 

verlagerbar

Anzahl Lkw 

nachher

Anteil 

verlagerbar Anzahl Lkw 

nachher

Anteil 

verlagerbar

Anzahl Lkw 

nachher

Lünener Straße 726 22 % 567 25 % 548 36 % 467

Lindenallee 146 29 % 104 32 % 100 61 % 57

Werver Mark 830 28 % 596 31 % 572 65 % 289

Unnaer Straße 1.459 26 % 1.086 27 % 1.065 32 % 986

Münsterstraße 412 36 % 263 38 % 255 65 % 145

Summe 3.573 2.616 2.540 1.944

Mittelwert 715 27 % 523 29 % 508 46 % 389
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Verlagerungspotenzial & Gesamteinschätzung

▪ Lärmminderungswirkung für alle betrachteten Straße für die drei
Szenarien (nur Ersteinschätzung nach RLS-90):

o Szenario 1: 0,2 - 0,5 dB(A)

o Szenario 2: 0,3 - 0,6 dB(A)

o Szenario 3: 0,5 - 1,4 dB(A)

▪ Größte Lärmminderungswirkung bei Szenario 3 auf der Straße
Werver Mark (1,4/1,3 dB(A) ganztags/ nachts)

▪ Lkw-Routenkonzept sollte darauf ausgelegt sein, auch lokalen
Durchgangsverkehr zu verlagern

▪ Herausnahme des Lkw-Verkehrs auf den untersuchten Straßen trägt
zur Reduzierung der Luftschadstoffbelastung bei

▪ Ein vierachsiger Lkw schädigt eine Fahrbahndecke mehr als 100.000
Pkw
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Routenkonzept



www.prr.de
Überlagerung aller bestehenden Zielspinnen
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Herausforderung: Doppelte Erreichbarkeit ohne Vorrang-
routen durch die Innenstadt zu führen

Rahmenbedingungen

▪ A 1 und A 2 stellen das Grundgerüst dar (zwei Anschlussstellen,
leistungsfähige Nord-Süd- bzw. West-Ost-Umfahrungen)

▪ Routennetz soll an den beiden Anschlussstellen ansetzen

▪ Jedes Gewerbe- und Industriegebiet im Stadtgebiet und näheren
Umfeld muss von mindestens einer der beiden Anschlussstellen
erreichbar sein

▪ Routen so wählen, dass möglichst wenig Anlieger durch Lkw-Lärm
gestört werden

Variante 1 – Doppelte Erreichbarkeit
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Variante 1 – Doppelte Erreichbarkeit

▪ Überprüfung mit den erfassten Restriktionen und der Allgemein-
 verfügung zur Beförderung von gefährlichen Gütern ergibt keine 

Überschneidung bzw. Widersprüche

▪ Ermittelte Straßenabschnitte mit bestehenden Vorrangrouten  
weitgehend deckungsgleich 

o Zusätzlich Abschnitt L 663 Heerener Straße – Dortmunder Allee 
(zwischen Henry-Everling-Straße und Buschweg)

▪ Flankierend ggf. für einzelne Straßenabschnitte Lkw-Durchfahr-
 verbote anordnen

▪ Geringer Aufwand für die Umsetzung (Optimierung Wegweisung, 
voraussichtlich keine straßenverkehrsrechtlichen Anordnungen) 
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Variante 1 – Doppelte Erreichbarkeit
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Variante 1 – Doppelte Erreichbarkeit

Beschilderungskonzept 

▪ Bestehende Wegweisung entspricht weitgehend den angestrebten
Routen – nur an wenigen Stellen Anpassungsbedarf

▪ Ergänzung der zwei Zielspinnen Gutenbergstraße/ Edisonstraße

o Im KP Heerener Straße/ Henry-Everling-Straße (Tabellenwegweiser)
o Im KP L 678 Unnaer Straße/ Kamen Karree/ Schattweg

(Vorwegweiser und Pfeilwegweiser)

▪ Zusätzliche Änderungen:

o Ausweisung Technopark bereits ab der ASS Kamen/ Bergkamen
o Ausweisung Gewerbgebiet Hemsack von der ASS Kamen-Zentrum

nach Fertigstellung der K 40n in Anlehnung an das Lkw-
Routenkonzept

▪ Lokale Wegweisung im KP Gießerstraße/ Schlosserstraße zu den
Gewerbegebieten Dieselstraße, Südfeld/ Widey, Mühlbach fehlt
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Problem

▪ Doppelte Erreichbarkeit führt dazu, dass ein Großteil der 
klassifizierten Straßen Bestandteil des Routenkonzepts ist

▪ Angrenzende Städte mit großen Gewerbegebieten und die 
vorhandene Wegweisung erzeugen Lkw-Durchgangsverkehre

Lösung

▪ Einfache Erreichbarkeit für den Normalfall ausreichend (temporäre 
Freigaben im Fall von Straßensperrungen)

▪ Ausreichende Lärmminderung nur möglich, wenn kein/ kaum Lkw-
Durchgangsverkehr auftritt – starke Bündelung des Lkw-Verkehrs 
anstreben

▪ Hoher Aufwand: straßenverkehrsrechtliche Anordnung, Abstimmung  
Unternehmen, umfangreiche Anpassung Wegweisung im Stadtgebiet 

▪ Einfache Erreichbarkeit als mittel- bis langfristiges Ziel anstreben

Variante 2 – Einfache Erreichbarkeit
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Rahmenbedingungen

▪ A1 und A2 bilden mit dem Autobahnkreuz die Basis für die Lkw-Routen

▪ Auf allen übrigen Straßen im Stadtgebiet gilt ein Durchfahrverbot
(Anlieger frei)

▪ Auf den Autobahnen muss vor den beiden Anschlussstellen auf das
Durchfahrverbot im Stadtgebiet hingewiesen werden

Jedes Gewerbegebiet wird nur noch von einer der beiden Anschlussstellen 
ausgewiesen:

▪ Kamen/ Bergkamen: Gewerbegebiet Hemsack und der Technopark

▪ Kamen-Zentrum: die übrigen Gewerbegebiete im Stadtgebiet

Einzige Netzänderung zwischen einfacher und doppelter Erschließung: 
Verbindung zwischen beiden Netzen (Kamener Spange K 40n) entfällt

Variante 2 – Einfache Erreichbarkeit
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Variante 2 – Einfache Erreichbarkeit
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Danke für Ihre Aufmerksamkeit!

Ob mit Variante 1 oder 2 – 
die Versorgung muss sichergestellt bleiben!



TOP 3 Lärmaktionsplan der Stadt Kamen, 4. Runde
hier: Einbringung und Vorstellung durch das Büro Richter, 
Richard, Aachen
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Lärmaktionsplan 4. Runde

Stadt Kamen

Dipl.-Ing. Jochen Richard
PLANUNGSBUERO RICHTER-RICHARD, Aachen/Berlin
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Grundlagen zum Lärmschutz
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Belästigung durch Lärm
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über 65 dB(A)**

Belastung durch Lärm
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Veranschaulichung der Lautstärke
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Rechtlicher Hintergrund



www.prr.de
Neue Arbeitsgrundlagen seit der 3. Runde

▪ Ersatz der VBUS durch die "Berechnungsmethode für den Umgebungslärm von 
bodennahen Quellen (Straßen, Schienenwege, Industrie und Gewerbe)" (BUB)

▪ Ersatz der VBEB durch die BEB führt zu höheren Belastetenzahlen

▪ Auf nationaler Ebene Ersatz der RLS-90 durch Änderung der 16. BImSchV durch 
die RLS-19 

▪ Lärmschutz-Richtlinien-StV 2007 noch nicht novelliert, so dass in den meisten 
Bundesländern bis auf weiteres die RLS-90 gelten

▪ Umweltbundesamt senkt die bisherigen Empfehlungen für die Auslösewerte 
von 65/55 dB(A) Lden/ Lnight auf 60/50 dB(A) bzw. 55/45 dB(A)

▪ Spielräume zur Anordnung von Tempo 30 durch Gerichtsurteile erweitert

▪ Einführung von vereinfachten Berechnungsverfahren für Schätzwerte zur 
Reduzierung der Zahl der betroffenen Personen
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a) Ermittlung der Belastung durch Umgebungslärm...

b) Sicherstellung der Information der Öffentlichkeit...

c) Annahme von Aktionsplänen... mit dem Ziel, den 
Umgebungslärm... zu verhindern und zu mindern...“

"Mit dieser Richtlinie soll ein gemeinsames Konzept festgelegt werden, 
um vorzugsweise schädliche Auswirkungen, einschließlich Belästigung, 
durch Umgebungslärm zu verhindern, ihnen vorzubeugen oder sie zu 
mindern. 

Hierzu werden schrittweise die folgenden Maßnahmen durchgeführt:

Richtlinie 2002/49/EG über die Bewertung und 
Bekämpfung von Umgebungslärm
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Vierte Runde bis 18. Juli 2024

a) Ballungsraum - ein durch den Mitgliedstaat festgelegter Teil seines 
Gebiets mit >100.000 EW 

b) Hauptverkehrsstraße - eine vom Mitgliedstaat angegebene 
regionale, nationale oder grenzüberschreitende Straße mit einem 
Verkehrsaufkommen von >3 Mio. Kfz/Jahr (= 8.200 Kfz/Tag)

c) Haupteisenbahnstrecke - eine vom Mitgliedstaat angegebene 
Eisenbahnstrecke mit einem Verkehrsaufkommen >30.000 Züge/ 
Jahr

d) Großflughafen - ein vom Mitgliedstaat angegebener Verkehrsflug-
hafen mit einem Verkehrsaufkommen von >50.000 Bewegungen/ 
Jahr

Gegenstand der Lärmminderungsplanung
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Untersuchte Lärmquellen
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▪ Gemeinden, die kartiert wurden, müssen einen Lärmaktionsplan 
aufstellen ("Portugal"-Urteil).

▪ Bei Lärmbetroffenheiten ist die Gemeinde verpflichtet, Maßnahmen zur 
Lärmminderung einzuleiten. 

▪ Betroffene haben keinen Anspruch auf die Durchführung bestimmter 
Maßnahmen oder auf die Einhaltung der Auslösewerte.

Information und Mitwirkung der Öffentlichkeit
Rechtlicher Rahmen
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Information und Mitwirkung der Öffentlichkeit
§ 47d BImSchG

▪ Die Öffentlichkeit wird zu Vorschlägen für Lärmaktionspläne 
gehört. 

▪ Sie erhält rechtzeitig und effektiv die Möglichkeit, an der 
Ausarbeitung und der Überprüfung der Lärmaktionspläne 
mitzuwirken. 

▪ Die Ergebnisse der Mitwirkung sind zu berücksichtigen. 

▪ Die Öffentlichkeit ist über die getroffenen Entscheidungen zu 
unterrichten. 

▪ Es sind angemessene Fristen mit einer ausreichenden Zeitspanne 
für jede Phase der Beteiligung vorzusehen.
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Dreigeteilt

▪ Träger öffentlicher Belange (insbesondere Straßenbaulastträger)

▪ allgemeine Öffentlichkeit

▪ politische Gremien mit Ratsbeschluss

Zweistufigkeit ist Pflicht

▪ Entwurf des Lärmaktionsplans

▪ Beschlussfähige Fassung des Lärmaktionsplans

Information und Mitwirkung der Öffentlichkeit
Mitwirkungsverfahren
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Strategische Lärmkarten
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Strategische Lärmkarte (Lden) Straße
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Belastete Gebäude mit empfindlicher Nutzung (Lden)
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Belastungsachsen Lden/Lnight 
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Strategische Lärmkarte Schiene (Lden)
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Ruhige Gebiete

Ruhige Gebiete auf dem Land sind in der Stadt Kamen nicht zu finden 
und treten auch gemeindeübergreifend nicht auf.
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Maßnahmen Lärmaktionsplan
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Umsetzungsstand der Maßnahmen der 3. Runde
Straßenverkehr



www.prr.de

L 654 Lünener Straße (Töddinghauser Straße –
Westring)
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Maßnahmenvorschläge
▪ Einzelfallprüfung Reduzierung zulässige 

Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h 
auf 30 km/h ganztags

▪ Einzelfallprüfung: Nächtliches Lkw-
Verbot auf der Lünener Straße in 
Abstimmung mit den örtlichen 
Gewerbebetrieben 

▪ Umgestaltung der Nebenanlagen 
(Gehwege/ Radwege) mit Baumbeeten 
zur optischen Einengung der Fahrbahn

L 654 Lünener Straße 
(Töddinghauser Straße – Westring)
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Maßnahmenvorschläge
▪ Markierung von Schutzstreifen 

(möglichst beidseitig)

▪ Einbau Querungssicherung zwischen In 
der Kaiserau und Beethovenstraße 

▪ Einbau Querungsstelle Lindenallee/ 
Lanstroper Straße 

▪ Erneuerung Deckschicht zwischen 
Einsteinstraße und Germaniastraße mit 
lärmminderndem Asphalt 

▪ Leistungsfähigkeitsprüfung für den 
Knotenpunkt Lindenallee/ Einsteinstraße 
zur Ermittlung von Um- und Rückbau-
potenzialen

L 821 Lindenallee – Robert-Koch-Straße – 
Wasserkurler Straße
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Danke für Ihre 
Aufmerksamkeit!

Für eine effektive Lärmminderung gibt es 
noch viel zu baggern – im Großen wie im 
Kleinen...



TOP 4 Optimierung der Fahrradstraße „Bahnhofstraße“
hier: Vorstellung des Konzeptes durch die Verwaltung
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TOP 5 Modal-Split Untersuchung für die Stadt Kamen
hier: Bericht der Verwaltung
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Kamen gemeinsam gestalten.

Modal-Split Untersuchung für 

Kamen 2024
hier: Bericht der Verwaltung



Modal Split

2 Fachbereich Planung, Bauen, Umwelt | Öffentlicher Teil | gem. Sitzung MuV, PuS, UKA | 28.2.2024

Der Modal Split ist eine statistische Kenngröße, um die Anteile einzelner 

Verkehrsarten wie zum Beispiel des Fuß- und Radverkehrs an allen 

Verkehrsarten darzustellen. Ein anderer gebräuchlicher Begriff in diesem 

Zusammenhang ist Verkehrsmittelwahl. 

Der Modal Split beschreibt dabei individuelles Mobilitätsverhalten, seine 

Zusammensetzung hängt unter anderem vom jeweiligen Verkehrsangebot und 

wirtschaftlichen Entscheidungen ab und wird auf unterschiedliche Kennzahlen 

bezogen wie z. B. Anzahl der Wege, Verkehrsaufkommen oder Verkehrsleistung



Modal Split - Ergebnisbeispiel

3 Fachbereich Planung, Bauen, Umwelt | Öffentlicher Teil | gem. Sitzung MuV, PuS, UKA | 28.2.2024



1. Modal Split Untersuchung Stadt Kamen 2012
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https://www.fahrrad-kamen.de/mobilitaetsbefragung



Mobilitätsbefragung 2024
Stadt Kamen
28.02.2024

Information



Mobilitätsbefragung 2024 | Stadt Kamen

• Erhebung grundlegender Daten über das Mobilitätsverhalten im
Erhebungsraum während eines festgelegten Erhebungszeitraums

--> nur Wege der Einwohner Kamens werden erfasst

• Die AGFS setzt Standards zur einheitlichen Erhebung:

• Stichprobengröße: mind. 1 % der bzw. 1000 Einwohner:innen

• Erhebungszeiträume: April – Juni & September – November
außerhalb von Ferien und Feiertagen

• Vorgabe eines Berichtstages zur Wegeprotokollierung

Mobilitätsbefragung 2024

Haushaltsbefragung zum Mobilitätsverhalten

Übliche 
Erhebungsmethoden:

schriftlich 

online

telefonisch



Mobilitätsbefragung 2024 | Stadt Kamen

• Repräsentative Haushaltbefragung

• Zufallsstichprobe von etwa 5.800 Haushalten

• Postalische Aufforderung zur Teilnahme

• Befragungsunterlagen

• Haushalts-, Personenfragebogen

• Wegeprotokoll für einen vorgegebenen Berichtstag

• Erhebungszeitraum

• Vier Erhebungswochen im  April und Mai 2024

• Berichtstage: Dienstag, Mittwoch, Donnerstag (Kernwoche)

Mobilitätsbefragung 2024

Modal Split-Erhebung Stadt Kamen

Mobilitätsbefragung 
Stadt Kamen

Erhebungswochen

09.-11.04.2024

16.-18.04.2024

23.-25.04.2024

14.-16.05.2024



Modal Split - Zeitplanung

5 Fachbereich Planung, Bauen, Umwelt | Öffentlicher Teil | gem. Sitzung MuV, PuS, UKA | 28.2.2024



TOP 6 Mitteilungen der Verwaltung und Anfragen
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VIELEN DANK FÜR IHRE 
AUFMERKSAMKEIT.
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